
 
Seite 1 von 2 

AMTSBLATT des ZWAG           

Zweckverband für Wasserversorgung und  
Abwasserbeseitigung Geiseltal  

 

07. Jahrgang                                        Braunsbedra, den 03.05.2021                                            Nummer 05 
 

Inhaltsverzeichnis 

Bekanntmachungen des Zweckverbandes für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Geiseltal (ZWAG) 
 
Hinweis auf die Bekanntmachung der Satzung zur 1. Änderung der Verbandssatzung ..................................................................   1 
1. Änderung der Satzung des Zweckverbandes für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Geiseltal (ZWAG) zum 
Wirtschaftsplan 2021 .....................................................................................................................................................................   1 
Impressum .....................................................................................................................................................................................   2 
 

 

Bekanntmachung des ZWAG 

 

Hinweis auf die Bekanntmachung der Satzung zur 1. Änderung der Verbandssatzung 

 
In Ihrer Sitzung am 25.03.2021 hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes für 

Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Geiseltal (ZWAG) die 1. Änderung der 

Verbandssatzung des ZWAG beschlossen. Im Amtsblatt Nr. 18 des Landkreises Saalekreis 

wurde diese am 23.04.2021 öffentlich bekanntgemacht.  

 

Entsprechend § 19 Abs. 1 der Verbandssatzung vom 27.07.2015 in der Fassung der 1. 

Änderung der Verbandssatzung vom 25.03.2021, wird hiermit darauf hingewiesen. Das 

Amtsblatt kann auf der Internetseite vom Landkreis Saalekreis eingesehen werden: 

https://www.saalekreis.de/ 

 

1. Änderung der Satzung des Zweckverbandes für Wasserversorgung und 

Abwasserbeseitigung Geiseltal (ZWAG) zum Wirtschaftsplan 2021 
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Impressum: Amtsblatt für den Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Geiseltal; 

Herausgeber: Verbandsgeschäftsführer des ZWAG Braunsbedra; Dienstsitz: Hauptstr. 50, 06242 Braunsbedra; Telefon: 034633/322-0; Fax: 

034633/322-20; E-Mail: kontakt@zwag.info; Das Amtsblatt erscheint nach Bedarf. Es wird für den Zeitraum von zwei Wochen am Dienstsitz 

des ZWAG Braunsbedra zur Einsichtnahme ausgelegt. Das Amtsblatt kann zum Preis von 1,- € je Stück, zuzgl. Versandkosten, abonniert 

werden. Neben dem Abo ist auch ein Einzelbezug zum gleichen Preis möglich. 

Für die Mitgliedsgemeinden des ZWAG wird das Amtsblatt kostenlos zur Verfügung gestellt. (Auslegung in den Stadtverwaltungen Braunsbedra 

und Mücheln) 

Verantwortlich, Bezug und Information: ZWAG Braunsbedra, Hauptstr. 50, 06242 Braunsbedra; Telefon: 034633/322-0; Fax: 034633/322-20;       

E-Mail: kontakt@zwag.info, Internet: www.zwag.info. 
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